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INHALT DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 
(Darstellung gemäß Baugesetzbuch und Planzeichenverordnung) 

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 5 (2) Nr. 1 BauGB) 
 

 
Wohnbaufläche 

 

 
Gemischte Bauflächen 

 

 

sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Wohn- und Geschäftshaus mit großflächigen Einzelhandel“ 
Zulässiger Einzelhandel:  

 Lebensmittelmärkte mit maximaler Verkaufsfläche von 1.477 m² 

 Bäckereien mit maximaler Verkaufsfläche von 23 m² 

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF (§ 5 (2) Nr. 2 BauGB) 
 

 
Flächen für den Gemeinbedarf 

  Einrichtungen und Anlagen: 

 

 
Schule 

 

 
Kirche und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

 

 
Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 

 J Zweckbestimmung: Jugendheim 

 A Zweckbestimmung: Altenheim 

 

 
Feuerwehr 

 

 

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
Zweckbestimmung: Sporthalle 

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND DIE ÖRTLICHEN 
HAUPTVERKEHRSZÜGE (§ 5 (2) Nr. 3 u. (4) BauGB) 

 
 

Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen 

 
 

geplante örtliche Hauptverkehrsstraße 

 
 

Parkflächen 

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND 
ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN (§ 5 (2) Nr. 4 u. (4) BauGB 

 
 

Elektrizität, Transformationsstation 

GRÜNFLÄCHEN (§ 5 (2) Nr. 5 u. (4) BauGB) 
 

 
Grünflächen 

 

 
Zweckbestimmung: Parkanlage 

 



 

 
Zweckbestimmung: Spielplatz 

WASSERFLÄCHEN (§ 5 (2) Nr. 7 BauGB) 

 

 
Wasserlauf II. Ordnung 

FLÄCHEN FÜR NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN ODER FÜR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ 
GEGEN SCHÄDLICHE UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (§5 (2) Nr. 6 u. (4) BauGB) 
 

 
Lärmschutzeinrichtungen 

SONSTIGE PLANZEICHEN 

 
 

Abgrenzung des Änderungsbereiches 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

 
 

Umgrenzung der Verbandsgrünflächen 

 

 

Siedlungsschwerpunkt 

 
 

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz 
unterliegen 

 
 

oberirdische Hauptversorgungsleitung 

 
 

unterirdische Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitung 

 

 
Wasserschutzgebiet „Holsterhausen/Üfter Mark“ 

 

 

Bezeichnung Wasserschutzgebiet „Holsterhausen/Üfter Mark“, 
Schutzzone IIIc 
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Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck 
 
in den zurzeit geltenden Fassungen zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses  
 
Die Plangrundlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung vom  
18. Dezember 1990. 
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